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A, B und C betreiben gemeinsam die A & Co OHG. Al le drei Gesellschafter haben die ihnen nach 
dem Gesellschaftsvertrag obliegenden Beiträge von jeweils € 50.000,-- erbracht. 

Anfang 2006 kauft A flir die OHG bei X Waren im Gesamtwe1t von € 30.000,--, obwohl B und C ein 
paar Tage zuvor anlässtich einer Gesellschafterbesprechung, in der A geäuße1t hatte, er wolle bei X 
kaufen, erklä1t hatten, mit X dürfe die Gesellschaftaufgrund der schlechten E1fahrungen nie wieder 
Geschäfte machen. Der Kaufpreis soll am 31 .3.2006 fällig sein. Kurze Zeit später gerät die OHG in 
Zahlungsschwierigkeiten. 

I. Kann X am 3 J .3.2006 die Gesellschafter A, Bund C wegen des Kaufpreises in Anspruch nehmen? 

2. Um den bislang guten Ruf der A & Co OHG nicht zu gefährden, zahlt A am 31.3.2006 für die OHG 
den Kaufpreis mit Mitteln aus seinem Privatvermögen, ohne den X über die Zahlungsschwierigkeiten 
der Gesellschaft zu untenichten. Anschließend verlangt er von B und C jeweils € I 0.000,-- als Erstat
tung. Zu Recht? 

Fall 2: 

A, Bund C haben im Januar 2008 ein Bauuntemehmen gegründet. Ein Gesellschaftsvertrag wurde nicht un
terzeichnet. Die Gesellschaft ist nicht im Handelsregister eingetragen. Gleichwohl treten A, 8 und C im Ge
schäftsleben unter der Bezeichnung "A, B & C-Baugesellschaft bR'' auf. Kaufmann K beliefert die 
"A, B & C-8au" seit Mitte 2008 mit Baumaterialien. Tm Mai 20 I 0 liefert er Baumaterialien i.H.v. 27.000,00 € 
an die "A, B & C-Bau". Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten ist 8 zum 31.12.2009 aus der Gesel lschaft 
ausgeschieden. Dies wurde im Rahmen einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung im November 
2009 beschlossen. 8 hat zwar ebenfalls im November 2009 sein Gewerbe abgemeldet, jedoch war er damit 
einverstanden, dass die Gesellschaft seinen Namen in der Firma fortfuhren darf. K fordert die "A, B & C-Bau" 
im Juni 2010 zu r Zahlung auf. Diese weigert sich jedoch, da K andere Baumaterialien geliefe1t habe, als 
bestellt wurden. 

K möchte wissen, ob er von der "A, B & C-Bau" bzw. von A, B oder C persönlich Zahlung der 27.000 
€ verlangen kann? 

Abwandlung: 

Wie wäre die Rechtlage bzgl. B, wenn B die Geschäftskunden, also auch K, der "A, B & C-Bau" im 
Dezember 2009 per Rundschreiben über sein Ausscheiden zum 3 1.12.2009 informiert hätte? 

Fall 3: 

Gesellschafter der A-KG sind A als persönlich haftender Gesellschafter und die Kommanditisten B 
und C. Letztere haben eine Ein lage von je € 70.000,-- zu erbringen. C hat die Einlage in voller Höhe 
geleistet, B nur in Höhe von € 20.000,--. 

Am 03.01.1 1 kauft U bei der A-KG 50 PC, 30 Drucker und Software fiir die PC zum Gesamtpreis von 
€ 500.000,--. ln dem schriftlichen Vertrag, der ftir die A-KG von A unterschrieben wird, heißt es, die 
von der A-KG zu erbringende Lieferung solle "spätestens bis Ende Februar 2011" erfolgen. Da die A
KG bis zum 15.03.2011 nicht geliefe1t hat, sind U, der bereits mit seinen Kunden Verträge mit festen 
Lieferterminen abgeschlossen hatte, die zwischen dem 04.03. und 12.03. I I lagen und die er nicht ein
halten konnte, unstreitig Schäden in Höhe von € 45.000,-- entstanden. U ist nach wie vor an der 
schnellen Lieferung der bestellten Waren interessiert, möchte aber wissen, ob er von der A-KG und 
auch von den Gesellschaftern A, Bund C Zahlung von € 45.000,-- verlangen kann. 

F r·age 1: 

Hat U gegen die A-KG einen Anspruch auf Zahlung von € 45.000,--? 
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Frage 2: 

Kann U diesen Anspruch dann, wenn die A-KG nicht zah len kann, gegen die Gesel lschafter A, B oder 
C unmittelbar geltend machen? 

Fall 4: 

Die Anwälte A, B, C und D betreiben seit 2005 in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts eine Anwaltskanzlei. Im Jahre 20 I 0 fiihrt 8 fur den Mandanten einen Zivilprozess. Den ent
sprechenden Vertrag schließt M mit der "Anwaltskanzlei A, B, C und andere". Im Januar 2010 ver
säumt B durch Unachtsamkeit eine wichtige Frist. Dem M entsteht dadurch ein nachgewiesener Scha
den in Höhe von € 12.700. 

Von wem kann M Zahlung von € 12.700 verlangen? 

Abwandlung 1: Tm März 20 I 0 ist der Anwalt A aus der Kanzlei ausgeschieden. Kann M im Juli 2010 
den A in Anspruch nehmen. 

Abwandlung 2: 

Angenommen, die "Anwaltskanzlei A, B, C und andere" zah lt dem M die 12.700 €. Hat sie einen Er
stattungsanspruch gegen Rechtsanwalt B? 

Fall S: 

Die X-AG (X) ist eine 80%ige Tochter der A-Holding-GmbH (A). lm Dezember 2010 liefert X an die 
U-GmbH (U) einen Baukran für den Kaufpreis von 270.000 €. Es wird Eigentumsvorbehalt vereinbart. 
Der Kaufpreis wird gestundet und soll zum 31. März 20 1 l in voller Höhe fä llig sein. Auf Drängen der 
X übernimmt G, der Geschäflsführer der U-GmbH die selbstschuldnerische Bürgschaft fur die Zah
lung des Kaufpreises. Im Januar 2011 tritt X die Forderung gegen U an die A ab. Anfang April 2011 
verlangt A von U unter Vorlage der Abtretungsurkunde Zahlung von 270.000 €. U zahlt lediglich 
50.000 €. Daraufhin fordert A von G Zahlung des Restkaufpreises. Zu Recht? 

Abwandlung: 

G kann nicht mehr als 40.000 € zahlen. Mitte Apri l 20 11 schreibt A an U, sie trete vom Kaufvertrage 
zurück und verlange nunmehr Herausgabe des von U gelieferten Baukrans. 
Kann A von U Herausgabe des Krans verlangen? 



Frage 1: Fall 1 

A. Anspruch X gegen A, Bund C aus §§ 433 II BGB, 128 HGB 
I. V Oldiegen einer Gesellschaftsverbindlichkeit 
könnte der Kaufpreisanspruch sein, setzt nach § 164 I voraus: 
1. Willenserklärung im Namen der OHG ==> (+) 
2. mit Vertretungsmacht ==>(+),folgt aus§ 125 [ HGB 
Problem: Wie wirkt sich der interne Widerspruch aus? 
Er hat nur Bedeutung für das Innenverhältnis; im Außenver

~0 hältni.s bl~ibt es jedoch bei der ges. Regel des § 125 I HGB. 
II. Fälhgke1t der Forderung(§ 129 HGB) 
==> (+), 31.03.20ot 

III. Persönliche Haftung der Gesellschafter 
=>folgt aus § 128 HGB. 

Frage 2: 
A. Anspruch gegen die Mitgesellschafter aus§§ 110, 128 HGB 

I. Vorliegen einer Aufwendung==>(+) 
II. Anspruchsverpflichteter 
während des Bestehens der Gesellschaft soll der Anspruch ge@en 

(~~ die Gesellschaft geltend gemacht werden. Ansonsten würde ein 
Verstoß gegen § 707 BGB vorliegen. 
III. Ergebnis: Kein Anspruch aus §§ 110, 128 HGB (str.) 

B. Anspruch gegen die anderen Mitgesellschafter aus § 426 B:GB 
I. Vorliegen einer Gesamtschuldnerschaft =>folgt aus § 128 H~GB 

II. interner Ausgleich nach Beteiligungsverhältnis (§ 426 I S. l) 
=>also je 10.000,-- € von A und von C; zuvor muss aber bei 

~7,(\ der Gesellschaft die Kompensation versucht worden sein. 
~~~..;.: \·~~ . 
~~~-~;, 
~· I ~ lNf,~:_.., 



A. Anspruch gegen die "A, B & C Bau" aus § 433 II BGB Fall 2 

I. Gesellschaftsform 

1. Gesellschaftsvertrag => liegt vor; kein Schriftformerfordernis 

2. Abgrenzung Gbr I OHG 
Firmierung könnte für Gbr sprechen. Aber Maßstab ist§ 1 II HGB. 
Ein Bauunternehmen erfordert einen nach Art und Umfang in kauf
männischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb. Daher hier OHG. 
3. Entstehen der OHG 
(+),mit Aufnahme der Geschäftstätigkeit(§ 123 II HGB). 

II. Vorliegen eines Kaufvertrages => ( + ), liegt vor. 
III. Einrede nach§ 320 I BGB 

Die Nichterfüllung könnte aus § 433 I S. 2 BGB resultieren, nämlich 
wenn ein Sachmangel nach § 434 III BGB vorliegt. 
Aber eventl. doch Erfüllung wegen§ 377 II HGB. 

1. Beiderseitiger Handelskauf => ( + ), liegt vor. 
2. Verstoß gegen Untersuchungs- und Rügepflicht 
=> ( + ), Verstoß liegt vor. Daher gilt die Ware als genehmigt. 
3. Zwischenergebnis=> keine Einrede aus § 320 I BGB. 

VI. Ergebnis 
Anspruch gegen die "A, B & C Bau" aus§ 433 II BGB => (+). 
B. Anspruch => die Gesellschafter aus §§ 433 II BGB, 128 HGB 
I. Vorliegen einer Gesellschaftsverbindlichkeit 
=>(+),s.o. 

II. Gesellschafterstellung 
A und C sind Gesellschafter der OHG. Also persönliche Haftung 
nach§ 128 HGB. B könnte aber zum Zeitpunkt der Begründung der 
Verbindlichkeit kein Gesellschafter mehr gewesen sein. 
Die Wirksamkeit des Austritts richtet sich nach § 15 I HGB. Voraus
setzung des§ 15 I HGB: 
1. Vorliegen einer eintragungspflichtigen Tatsache 
( + ), wegen § 143 II HGB ist der Austritt eintragungspflichtig. 



Problem: Gilt die Regelung des § 15 I HGB auch, wenn bereits die 
Eintragung der Gesellschaft als solche fehlt! 
Ja: § 15 I HGB knüpft an die wahre Rechtslage an, also so wie sie 
im Handelsregister hätte kundgetan werden müssen (BGHZ 55, 267). 

Nach§ 106 HGB war auch die Eintragung der OHG eintragungs
pflichtig. Demnach durfte K auf den nicht eingetragenen und be
kanntgemachten Austritt vertrauen. 

2. keine anderweitige Kenntnis 
Kein V ertrauensschutz, wenn die Tatsache dem Dritten bekannt war. 
Hier aber nicht der Fall. 

III. Ergebnis 
Anspruch gegen die Gesellschafter aus§§ 433 II BGB, 128 HGB (+) 

Abwandlung: 

I. Vorliegen einer Gesellschaftsverbindlichkeit 
=>(+),s.o. 

II. Gesellschafterstellung des B 
Kein Vertrauensschutz des K nach§ 15 I HGB, da ihmjetzt der 
Austritt des B durch das Rundschreiben bekannt war. 

III. Ergebnis 
Keine Haftung des Baus §§ 433 II BGB, 128 HGB. 



A. Anspruch M gegen die Kanzlei aus§ 280 I BGB Fall4: 
(§ 124 HGB analog) 

I. Vorligen eines Schuldverhältnisses 
~ (+), Geschäftsbesorgungsvertrag (§ 675 BGB) liegt vor 

li. Pflichtverletzung 
es besteht die Pflicht zur umfassenden Belehrung; wegen der 
Fristversäumnis liegt dagegen ein Verstoß vor. 

III. Vertretenmüssen 
Rist Erfüllungsgehilfe der Kanzlei, die sich seine Fahrlässigkeit 
(§ 276 II BGB) nach § 278 BGB zurechnen lassen muss. 

IV. Schaden 
( + ), s. Sachverhalt (12.700 €) 

V. Ergebnis => Anspruch gegen die Kanzlei besteht. 
B. Anspruch M gegen die Gesellschafter A, B, C und D aus 

§§ 280 I BGB, 128 HGB analog 
I. Vorliegen einer Gesellschaftsverbindlichkeit => ( + ), s.o. 
li. persönliche Haftung der Gesellschafter 

(+),folgt aus§ 128 HGB analog 
III. Ergebnis => Anspruch gegen alle Gesellschafter ( + ). 
Abwandlung 1: 
I. Anspruch M gegen A aus§§ 280 I, 736 II BGB, 128, 160 HGB 

analog 
1. Austritt aus der Gesellschaft 

=>liegt vor ( + ). 
2. Vorliegen einer Gesellschaftsverbindlichkeit 

=> liegt vor(+). 
3. Enthaftung 

5-Jahres-Frist ist noch nicht abgelaufen. 
II. Ergebnis => Anspruch M gegen A ( + ). 



Abwandlung 2: 
I. Anspruch der Kanzlei gegen B aus § 280 I BGB 
II. Schuldverhältnis ==> == Gesellschaftsvertrag 
III. Pflichtverletzung 
( + ), Verletzung der ihm Rahmen des Gesellschaftsvertrages 
geschuldeten Sorgfaltspflicht 
IV. Vertretenmüssen 
§ 708 BGB greift ein. Daher haftet der Gesellschafter gegenüber 
der Gbr nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Hier eher (-). 

V. Ergebnis==> kein Erstattungsanspruch gegen B. 
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